
2'87 - W S  JILS 00 1. - 233/81
1- Austauschblatt

teilweise aufgehoben. Es bestellt jedoch in solchen Fällen unver
ändert fort, sofern es sich auf die Gefahr besieht, daß sich der 
Zeuge durch wahrheitsgemäße Aussagen der eigenen strafrechtlichen 
Belastung aussetsc-n würde.

Aus diesem Verhältnis von Aussagepflicht, Aussageverweigerun.gs- 
rechten und Anzeigepflicht ergeben sich für die Untersuchungs- 
arbeit des MfS wichtige Konsequenzen für die Vernehmung von 
Zeugen, denen Aussageverweigerungsrechte zustehen und die 
nach dem Strafgesetz zur Anzeige verpflichtet sind. Zu diesen 
Problemkreis existiert eine Itechtsauslegung des Obersten Gerichts, 
wonach ein Aussageverveigeruhgsrecht dann nicht, besteht, 
wenn für den Zeugen tatsächlich eine Anzeigepf lieht vorlicgt bsw. 
vor gelegen hat. f'" &

Daraus folgt: O - t
' i S

9«r

iei;zi lenenDie Anzeigepflicht gemäß:,. §>*.§̂'5 StGB wird durch die ge 
Regelungen der StPO ixibhtv aufgehoben.
Ein Bürger kannf- die Unterlassung der Anzeige einer ihm bekannti- . V“

gewordenen S t  in Sinne des y 225 St GB nicht d a m it  begrün
den und rechtfertigen, daß er ein Aussageverweigerungsrecht 
gemäß § 26 (l) Ziffer 1 - 3> zu Angehörigen gemäß § 27 (̂ ) bzw. 
gemäß § 2? (l) StPO hat.
Der § 2 2 5 StGB enthält keine rechtliche Regelung, daß nahe Ange
hörige eines Straftäters nicht zur Anzeige verpflichtet sind. 
Aus § 226 StGB ergibt sich sogar die Anzeigepflicht für nahe 
Angehörige.

1 Vgl. Vorsitzendenberatung, Protokoll vom 16. 11- Rechtssatzkartei
Urteil des 5- Strafsenats des Obersten Gerichts sache gegen Bärbel Richter 
5 Ust 53/70, KJ 1971,3 . 2ä7 ff.
Röhl, Aussageverweigerungsr echt bei anzeigepf li 
taten in KJ 1971, S. k 6 / h7
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